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Von  Jürg Liechti

In der guten alten Zeit, als die Un-
ternehmen nur lokal tätig waren, 
gab es einen kleinen Satz von Um-

weltgrenzwerten, meist bezogen auf 
Abwasser oder Abluft. Der Vollzug 
dieser Bestimmungen war Sache des 
Staates. Dieser schickte seine Beam-
ten zu Kontrollen und Messungen in 
die Betriebe. Die Unternehmen be-
trachteten Umweltgesetze nicht als ihr 
Kerngeschäft, sondern befolgten – ko-
operativ bis widerwillig – die Anord-
nungen der Umweltämter. 

Mit der Globalisierung kam die 
Möglichkeit, Produktionen in Länder 
mit tieferen Herstellungskosten und 
meist auch tieferer Gesetzesdichte und 
weniger effektivem Vollzug auszula-
gern. Interessanterweise hat dies aber 
insgesamt zu weniger «Ökodumping» 
geführt als von Umweltfachleuten be-
fürchtet wurde. Die Hauptgründe da-
für waren: 

Erstens: Die Errichtung von Produk-
tionsanlagen in Entwicklungsländern 
erfolgt nicht auf dem technischen Ni-
veau dieser Länder, sondern auf jenem 
der Industriestaaten, aus denen die Aus-
lagerung geschieht. Damit werden die 
dort schon erreichten Umweltschutz-
massnahmen meist «mitexportiert».

Zweitens: Es gibt eine kritische Öf-
fentlichkeit in den Industriestaaten, 
welche «Ökodumping» mit Image-
verlusten für die schuldige Firma be-
straft. 

Drittens: In den Entwicklungslän-
dern begegnet den investierenden Fir-
men eine positive Erwartungshaltung, 
auch im Umweltschutz neue Standards 
einzuführen und mindestens die gel-
tenden Umweltgesetze einzuhalten. 

Viertens: Viele dieser expandieren-
den Firmen betreiben Management-
systeme. Diese beinhalten, dass gewis-

se Prozesse (auch «umweltkritische») 
weltweit gleich betrieben werden. Da-
bei müssen auch die Zulieferer einbe-
zogen und entsprechend kontrolliert 
werden.

Wann ist eine Firma 
«legal compliant»?

Das internationale Unternehmen 
sieht sich einer Vielzahl von jeweils na-
tional anwendbaren Umweltgesetzen 
gegenüber, welche sich zum Teil mate-
riell, vor allem aber von den formellen 
Abläufen her stark unterscheiden kön-
nen. Dies hat dazu geführt, dass «Le-
gal Compliance», das heisst die Über-
einstimmung mit den jeweils in einem 
Land anwendbaren Gesetzesforderun-
gen zu einem einfachen Kriterium für 
Firmen geworden ist, mit welchem die 
Risikosituation und auch die generelle 

Fitness einer Niederlassung oder eines 
Lieferanten in einem Land charakteri-
siert werden kann.

Was bedeutet nun aber «Legal 
Compliance» genau? Ist eine Firma 
noch legal compliant, wenn sie wegen 
eines Filterdefekts einen Abluftgrenz-
wert temporär überschreitet? Ist sie 
legal compliant, wenn sie eine Busse 
für eine überhöhte Abwassereinlei-
tung bezahlt hat (ohne an der Einlei-
tung etwas zu ändern)? Das Prinzip 
ist einfach: Legal Compliance ist dann 
gegeben, wenn das Unternehmen ent-
weder alle materiellen Bestimmun-
gen des Umweltrechts aktuell einhält, 
oder – bei Nichterfüllen einzelner 
Punkte – in Übereinstimmung mit der 
zuständigen Umweltbehörde Sanie-
rungsmassnahmen geplant hat, die zur 
materiellen Einhaltung des Umwelt-
rechts führen. Eine Unternehmung, 

Legal Compliance, die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze durch ein Unternehmen, 
ist zum Schlüsselbegriff geworden. Mit der Globalisierung der Märkte ist es aus ver-
schiedenen Gründen zunehmend normal geworden, dass ein Unternehmen selber die 
Kontrolle über seine Legal Compliance hat und um die entsprechenden Nachweise be-
sorgt ist. 

Legal Compliance
Globalisierung der Märkte führt vermehrt zur Selbstkontrolle 
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Grafik 1: Legal-Compliance-Relevanz der Umweltbereiche.
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die also beispielsweise im Moment ei-
ne veraltete Heizung mit Grenzwert-
überschreitungen betreibt, kann den-
noch legal compliant sein, wenn sie mit 
der Umweltbehörde einen konkreten 
Sanierungsplan vereinbart hat und in 
guten Treuen an dessen Realisierung 
arbeitet. Sie ist aber nicht legal comp-
liant, wenn sie einfach Bussen bezahlt, 
ohne den nichtkonformen Zustand 
korrigieren zu wollen.

Die Bedeutung der Legal Compli-
ance bei der Steuerung der Umwelt-
einflüsse ist in verschiedenen Umwelt-
bereichen unterschiedlich, je nachdem, 
wie die Gesetze in diesen Bereichen 
üblicherweise formuliert worden sind. 
So werden Gewässerschutz- und Luft-
reinhalteprobleme oft mit Grenzwert-
bestimmungen belegt, was einen sehr 
direkten Einfluss auf die Ausgestaltung 
der Anlagen hat. Die Klimaproblema-
tik (Kyoto-Protokoll) wird dagegen 
elastischer behandelt, mit wirtschaft-
lichen Anreizen, was entsprechend 
mehr Spielraum bei der Gestaltung 
von Anlagen und Produkten lässt. 
Grafik 1 zeigt eine Zusammenfassung 
zu dieser Legal-Compliance-Relevanz 
der Umweltbereiche.

Selbstkontrolle 
der Legal Compliance

Eine besondere Brisanz hat «Legal 
Compliance» in der Unternehmens-
bewertung im Zusammenhang mit 
Mergers und Acquisitions entwickelt. 
Oft haben in der Vergangenheit bei 
einem Firmenverkauf verschwiegene 
Gesetzeskonformitätsprobleme zu 
Nachforderungen seitens des Käufers 
und danach zu langwierigen Rechts-
streitigkeiten geführt. Jede Nichtkon-
formität des Unternehmens bedeutet 
einen gewissen Sanierungsbedarf. 
Dieser kann sehr hoch sein (z.B. 
im Fall von kontaminierten Böden 
oder veralteten End-of-pipe-Anlagen). 
Die entsprechenden Kosten müssen 
als Belastung an den Kaufpreis an-
gerechnet werden, wenn der Handel 
fair sein soll. Entsprechend spielt die 
Legal-Compliance-Analyse bei der 
Preisfindung eine zentrale Rolle. Vie-
le internationale Unternehmen lassen 
heute ihre nationalen Niederlassungen 
regelmässig auf ihre Legal Compliance 
hin auditieren, um jederzeit ein klares 
Bild über solche Sanierungsrisiken zu 
haben.

Legal Compliance ist – auch aus 
diesem Grund – ein zentrales Thema 
beim Betrieb von ISO-Management-
systemen. ISO 14001 erhebt als grund-
sätzliche Forderung, dass die Firma, die 
ein solches System betreibt, erstens ein 
Verfahren besitzt, um jederzeit die ei-
gene Legal Compliance selber zu über-

prüfen, und zweitens dieses Verfahren 
auch anwendet und legal compliant 
ist. Diese ISO-Forderung ist gerade 
in Ländern mit geringer Gesetzesvoll-
zugseffizienz sehr wertvoll, denn sie 
hat dazu geführt, dass sich die (grossen 
zertifizierten) Firmen systematisch und 
kontinuierlich mit der eigenen Legal 
Compliance beschäftigen. Natürlich 
sind nicht alle Firmen ISO 14001 zer-
tifiziert, aber deren Verhalten wirkt in 
diesen Ländern beispielhaft und setzt 
den Standard auch für kleinere und 
lokale Unternehmen. Die «Selbst-
kontrolle der Legal Compliance» im 
Unternehmen benötigt entsprechende 
spezialisierte Instrumente. Die Ge-
setzesanforderungen müssen nämlich 
auf das Niveau der einzelnen Anlagen 
hinunter interpretiert und dokumen-
tiert werden. Und diese Dokumen-
tation muss aktuell gehalten werden, 
das heisst, Gesetzesänderungen müs-
sen periodisch nachgetragen werden. 

Vollzugskosten sparen
In entwickelten Ländern wie der 

Schweiz ist diese wachsende «Eigen-
kontrollfähigkeit» der Betriebe auf das 
zunehmende Bedürfnis der Behörden 
gestossen, sich von Vollzugsarbeiten 
zu entlasten, um für die öffentliche 
Hand Kosten zu sparen. Damit ist ei-
ne potenzielle Win-Win-Situation ent-
standen: Wenn Unternehmen tatsäch-
lich die Verantwortung für ihre Legal 
Compliance übernehmen, so kann der 
Staat Vollzugskosten sparen. Die Un-
ternehmen gewinnen Autonomie und 
sind in der Organisation der Geset-
zeskonformität nicht mehr durch die 
Behörde «fremdgetaktet», sondern 
können sich selber organisieren, was 
normalerweise effizienter ist. Zudem 
gewinnen sie im Falle von Projekten 
Zeit und haben die nötigen Belege (z.B. 
für Umweltverträglichkeit) schneller 
zusammengestellt. Viele Kantone pro-
pagieren heute die «Eigenkontrolle» 
beziehugnsweise «Kooperationsver-
einbarungen» zwischen Unternehmen 
und Behörde. Diese Vereinbarungen 
sehen eine eigenverantwortliche Le-
gal-Compliance-Kontrolle der Firma 
und ein Berichtswesen an die Behörde 
vor. Dafür wird die Firma von Routi-
nekontrollen der Behörde befreit und 
erhält weitere Bevorzugungen im Um-
weltvollzug. 

Es stellt sich noch die Frage, wer das 
Handling der Legal Compliance in den 
Firmen übernimmt und wie diese Leute 
die dazu nötige Kompetenz erwerben. 
Es hat sich hierzulande eingebürgert, 
dass die Betriebe Umweltbeauftragte 
haben, welche in ihren Betrieben gene-
rell für Umweltfragen zuständig sind. 
In Unternehmen, die ein Umweltma-
nagementsystem betreiben, sind diese 

Leute Bestandteil der von ISO 14001 
geforderten betrieblichen Umweltor-
ganisation. Sie bewegen sich genügend 
nahe an der Produktionsbasis, dass sie 
die konkreten Forderungen der Geset-
ze an die einzelne Anlage, an das ein-
zelne Produkt herleiten und verstehen 
können. Diese Leute werden heute in 
Ausbildungsveranstaltungen (siehe 
z.B. Kasten «Basiskurs für Umweltbe-
auftragte»)  ausgebildet.

Fazit
In der «guten neuen Zeit ist das 

Umweltrecht zwar etwas komplexer 
geworden als früher. Die Einleit- und 
Emissionsgrenzwerte stehen weniger 
im Vordergrund als die Europäischen 
REACH-Bestimmungen, die CO²-
Zielvereinbarung mit dem Bund und 
der Untersuchungsbedarf für den fir-
meneigenen «belasteten Standort». 
Aber der Umweltschutz und die Ge-
setzeskonformität wird im Rahmen 
der firmeneigenen Umweltpolitik in 
Eigenverantwortung wahrgenommen 
und weniger dem Steuerzahler über-
bürdet. Die Fachkompetenz dafür ist 
lokal vorhanden und sorgt dafür, dass 
auf das Unternehmen zugeschnittene 
und wirtschaftsverträgliche Lösungen 
für die Umweltprobleme gefunden 
werden. Alles in allem kein schlechter 
Fortschritt. 

Basiskurs für 
Umweltbeauftragte
Der von Swissmem veranstaltete Basis-
kurs findet im Frühjahr 2010 in Zürich 
statt: 
� Teil 1 (3 Tage): 3., 4. und 5. März 
� Teil 2 (2 Tage): 24./25. März 

Die fünftägige Schulung vermittelt 
ein umfangreiches Grundwissen zum 
betriebsrelevanten Umweltschutz. Der 
Kurs gewährt Einblick ins Umweltrecht 
und erläutert die Rechte und Pflichten 
der Umweltverantwortlichen. Weitere 
Themen sind Umweltmanagementsys-
teme, Ökobilanzen, Umweltkommuni-
kation und -psychologie, Mobilitätsma-
nagement, nachhaltige Entwicklung, 
Ökodesign sowie die Umweltbereiche 
Luft, Abwasser, Boden, Abfälle und 
Lärm. 

Auskünfte: Claudia Oestreich  
c.oestreich@swissmem.ch
Tel. 044 384 48 08

Anmeldung: www.swissmem.ch/veran-
staltungen (der Kurs wird auch in fran-
zösischer Sprache durchgeführt: Daten 
siehe im Internet)




